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Das Ordinationsrecht nach dem neuen hirchlichen
Geſetzbuch

Von Univ.⸗Profeſſor Dir Johann Haring In Graz
Der X Juris Canonici behandelt das Ordinationsrecht in

folgenden Abſchnitten: De Ordine (Can 948 bi 950); de ministro
SaCrae 0rdinationis (Can 951 bis 967); de subjecto SaCraE 0TMI/
nationis (Can 968 bis 991 mit den zwei Unterabteilungen: de requi-
Sitis IN subjecto SACTaEe ordinationis, de irregularitatibus allisque
impedimentis); de I1IS, uae SACTAE O0rdinationi praeire gebent
(Gan 992 bis de Itibus 61 Caremoniis SACrAaE 0rdinafionis
(Can. 100 bis de bempore 6 —060 Ordinationis (Canon
1006 bis ge adnotatione testimonio peractae 0rdinationis
(Ean. 1010 und

Der ſchni 0e 0rdine enthält nichts Neues
Spender der ethe Als minister CXtraordinarius wird

Prieſter bezeichnet, der vom Recht oder vom Papſte di Vollmacht
erhalten hat, einige Weihen 3 erteilen (aliguos 0rdines Conferendi)
Call — Auffallend iſt Es, daß ES nich 5t minores Ordines.
Vielleicht ſchah dies mit Rückſicht auf den Streit ber die ange
liche Bulle Innozenz vom pri 1489, wonach beſtimmte
Ziſterzienſeräbte ogar das Privilegium, Subdiakonat nd Diakonat

erteilen, erhalten 0  en ſollen.)
Die alte Verfügung Wer ordiniert worden iſt,

darf weiteren Weihen mit Erlaubnis de Apoſtoliſchen Stuhle  2
befördert werden, bleibt beſtehen (Ean 95⁵²) Es iſt die em Fall
der ſogenannten AFffectio Daàpalis 8 Tfur den Heiligen
Vater ſoll ein anderer Ordinator m einem ſolchen nicht ätig
werden. Die Verfügung des CAII 9⁵3, daß eine Biſchofsweihe Ur
auf Grund eines pa  en andates vorgenommen werden darf,
entſpricht dem bisherigen Recht Can 9⁵⁵ 2, rklärt auch, daß ein
römiſch⸗katholiſcher Biſchof den Angehörigen eines orientaliſchen
I  tu mit apoſtoliſcher Erlaubnis ordinieren darf

Weihekompetenz. In mehrfacher Beziehung eu geregelt 3——

ſt
die Weihekompetenz der Biſchöfe Das bisherige Recht ſtellte
anntlic olgende Kompetenzgründe für die Weltktleriker auf 1Ati0
originis, domicilii. benéekicti, familiaritatis (Commensalitii), inCardi-
nationis. Praktiſch nach Eem Recht eigentlich nur die ratio
Ooriginis und incardinationis. Auf Grund des erſten Kompetenz—
grundes ar zuſtändig der Biſchof, mn deſſen Diözeſe der eheliche
ater, beziehungsweiſe die außereheliche Mutter des Weihekandidaten
5  ÿUr Zeit der Geburt desſelben ihren ordentlichen Ohnſitz hatten.
Die ratio in Cardinationis war gegeben, venn der iſchof einen
Weihekandidaten, der QAus ſeiner Heimatsdiözeſe auernd entlaſſen

e über die Frage Wernz, Jus decret 112.
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worden war, auf Grund dieſer Exkardination In eine Diözeſe dauernd
aufnahm. Ungern ſtützte man ich auf die ratio domicilii, Cil nach
Innozenz VII., 4 November 1694, Eein beſonderer verklauſulierter
Domizilsbegriff für dieſen Fall feſtgeſte worden war Ee ratio
heneficii Dar deshalb ſehr ſelten vorhanden, Vet Weihekandidaten
nach heutiger Disziplin regelmäßig noch keine Benefizien beſitzen
Die ratio familiaritatis, dreijähriger perſönlicher Dienſt beim HO  Tdi
nator, kam bei den heutigen Verhältniſſen ſchon gar nicht mehr u
Betracht.

D  Q Neue Recht ſte

—

It nun abgeſehen von einigen ſpäter 3u
erwähnenden Ausnahmen In CalI 956 den Grundſatz auf, daß der
Biſchof, u deſſen Dib

0

eſe der Kandidat Origo und Domizil beſitzt,
zuſtändig iſt; ieg bloß Domizil ohne origo vor, ˙ muß, amit die
Zuſtändigkeit egeben erſcheint, der Weihekandidat ſchwören, dauernd
n der — 65 verbleiben. Tigo für ſich lein bildet alſo im
Gegenſatz 5 aAlten Recht kemen Kompetenzgrund mehr Bei
piele Wer in der Wiener Diözeſe Origo und Domizil beſitzt, Uunter
ſte der Weihekompetenz des Wiener Ordinarius Wer Iu Paſſau
ſeine Origo, n Wien ſein Domizil beſitzt, kann nicht Paſſauer,
b⁰ Aber Wiener Ordinarius ordiniert werden, enn ſchwört,
dauernd Iu der Wiener Diözeſ ù verbleiben Was aber dann, enn
jemand in Wien Origo beſitzt, al Minderjähriger das Domizil ſeiner
In Lin  5 wohnenden Eltern El aber HI Wé  dten für den dortigen Di
zeſandien ordiniert werden ſoll? Es iſt der Wiener Ordinarius
N V

Uſtändig E bloß origo un Wien), der Linzer nicht, weil bloß
Domizil daſelbſt und emn Eid, Iu Linz bleiben, nicht abgelegt Wwer—
den tann. Ein ſolcher Weihekandidat müßte bis V  U Vollendung de  —
2 Lebensjahres (Großjährigkeit) mit dem Empfang der 2

onſur 3u  *
warten und ein Domizil n Wien begründen.!) Was er  E Nan Nun
aber Inter Domizil im neuen Recht? Im Gegenſatz zum alten Recht iſt
für die Weihekompetenz kein eigener, ſondern der allgemeine
Domizilsbegriff aufgeſtellt, der mn CaII 92 niedergelegt iſt Qr
nach gehört einem Domizil tatſächlicher Aufenthalt an einem
Tt mit dem animus manendi oder überhaupt zehnjähriger
Äufenthalt. Hiebei iſt 5 beachten, daß, da die Weihekandidaten,
wer

ſt der Tonſur ud Minores, regelmäßig kanoniſch minder—
jährig unter 21 ahren, 88 ſind, dieſelben das Domizil threr
Eltern, beziehungsweiſe Ge  0  Aber teilen (Can. 93). Da un
alſo die zwei Weihekompetenzgründe des Rechtes. An 956
gibt aber noch eine Ergänzung hinzu Der Biſchof 2

ſt auch auf Grund
de bloßen Domizils zuſtöndig für die Weihe eines Kandidaten,
der eréeits durch die Tonſur der Diözeſe inkardiniert iſt, 2 zurWeihe eines Kandidaten, der Eem Untergebener de betreffenden

9  Auf Grund der im folgenden erwähnten Ausnahme Nr fann
jedoch der Linzer Ordinarius die Weihe erteilen.
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Biſchofs iſt, aber nach durchgeführter Exkardination und Inkardi⸗
nation für den Dienſt einer anderen Diözeſe beſtimm iſt, 3  ur
Weihe eines Ordensprofeſſen, der hinſichtlich der Ordination nach
weltgeiſtlichem E 3u eurteilen 1—*

ſt

Zum erſten Fall folgendes emer Nach CaII 111,
wird der Kleriker überhaupt durch den Empfang der Tonſur der
Diözeſe, für deren Dienſt aufgenommen wurde, inkardiniert. Für
die Erteilung der folgenden Wẽ

1 —

ſt alſo der Biſchof des 37  0
mizils ohneweiters zuſtändig. Eine E, die nicht ausdrücklich
beantworte iſt, wäre, ob auch für die Erteilung der Tonſur dieſelben

ompetenzgründe gelten; die Frage ſcheint bejaht werden müſſen;
denn C&  — 950 ſagt, daß Unter 0rdmatio die Erteilung der Tonſur
und der Weihen verſtehen ſei; CA  — 956 ſtellt aber für die 0rdinatio
die erwähnten Grundſätze auf

Neu iſt der zweite Fall Berechtigung 5  Ur Vornahme der H  rdi
nation eines durch omizil Untergebenen, der auf Grund der Exkardi⸗
nation und darauffolgenden Inkardination für den Dienſt einer
anderen ztözeſe beſtimmt iſt Beiſpiel: Ein Wiener Diözeſan, der
II. Wien Ohnha iſt, hat ſich 5  Um Diözeſandienſt Iu Linz
entſchloſſen. Die Exkardination und Inkardination ſt durchgeführt.
Nichtsdeſtoweniger bleibt der Wiener Ordinarius 5 Ordination
zuſtändig. Tatſächli ird auf Erſuchen des Linzer Tdi
narius die Weihen erteilen.

Auffallend, 10 unverſtändlich erſchien die Ausnahme
956 181 agatur de promovendo religioso Professo, da 10 der

Kanon ausdrücklich von der O0rdinatio Saecularium andelt
Die amtliche Korrektur, welche die Worte de 9u CaNn 964. II
richtig hinzuſetzen ließ, brachte erſt 2 m die Der
letztgenannte Kanon aAnde von der Ordination der Religioſenund Tklärt UHi II , daß die éxempten Religioſen auf den Entlaß⸗
ſchein ihres zuſtändigen Oberen (supérior maior) hin vom Biſchofordiniert werden dürfen. Die Ordination der übrigen Religioſen(u habe nach dem Rechte der Weltkleriker 5 erfolgen. D  le Aus
nahme des CA.  — 956 hande alſo von Religioſen, die dem O  Tdinatior
recht der Weltkleriker unterſtehen.

Apoſtoliſche Vikare und Präfekten, Aebte ud Prälaten nullius.
welche die biſchöfliche Weihe haben, ind dem Diözeſanbiſchof m
Hinſicht auf die Ordination gleichgeſtellt. Fehlt den erwähntenFunktionären die biſchöfliche Weihe, können ſie M ihrem Terri⸗
torium und ſolange ſie ImM Amte ich befinden, ＋

onſur und niedere
Weihen an thre weltgeiſtliche Untergebenen und auch QAn andere,die NI ſie dimittiert worden ind, erteilen. D  Ee aufgeführten Vor
ausſetzungen ſind aber weſentlicher Natur, E daß bei Nichtbeachtungderſelben die vorgenommene Ordination ungültig wäre (can 957).Dimiſſorien. Wer iſt ur Ausſtellung von Dimiſſorien be
rechtigt? Es bleibt, abgeſehen von kleinen Modifikationen, das bis⸗



herige Recht in Kraft D  8 ſind berechtigt, 1 lange ſie der Jurisdit⸗
t  1bn Iun ihrem Territorium ſich erfreuen: der Biſchof, nachdem u
legitimer eiſe von der Diözeſe Eſt ergriffen, auch enn der
biſchöflichen Weihe noch entbehrt; der Generalvitar Im beſonderen
Auftrag des Biſchofs; der Kapitelvikar aber nuLr mit Zuſtimmung
des Kapitels, nachdem das Er Jahr der Sedisvakanz abgelaufen
iſt im erſten Jahre dürfen Dimiſſorien für ausgeſtellt
werden, die der Weihe bedürfen mit Rückſicht auf ein erlangtes
oder erlangendes Benefizium oder eine kirchliche ellung (Offi-
cium), für welche wegen dringender Bedürfniſſe der Diözeſe ſogleich
Vorſorge getroffen werden muß Da heutzutage kirchliche Bene—
fizien an olche, welche den nötigen kirchlichen Weihegrad noch nicht
beſitzen, 11 verliehen 3 werden egen, 10 nach CaII. 1474 Ni
verliehen werden dürfen, iſt der Er Ausnahmsfall ziemlich un

praktiſch Das gleiche gilt vom zweiten Fall, dad neugeweihten Prie
tern nicht alſogleich Benefizien verliehen I werden flegen Eher
ließe vielleicht der dritte Ausnahmsfall eine praktiſche Auslegung
ratione Certi ahcuius 0Tficii. CUl Propter néecessitatem dioecesis
Sine dilatione Sit providendum. In den meiſten Diözeſen rechnet
man ſchon für die Beſetzung der erledigten Hilfsprieſterſtellen mit
den Weihekandidaten des betreffenden Jahres. Es ſind die Weihe
kandidaten arégtatt ratione ſtreng genommen allerdings nicht certi
Ahcuius 0TEficii; Nd die Not der Diözeſe verlangt ſogleich Vorſorge
Bedenken dieſe Auslegung ergeben ich aber Qus dem Um
ſtande,

E. daß iedurch die Beſchräntung des Kapitelvikars, die un

einmal Geſetzgeber gewollt iſt, illuſoriſch würde Freilich iſt
auch der Apoſtoliſche u Kapitelvitar und Kapitel
die Erlaubnis anſuchen, die Weihekandidaten eines Jahres an einen
Biſchof behufs Weihe dimittieren 3 dürfen, wieder an das Irteil
der Petenten gewieſen. Apoſtoliſche Vikare und Präfekten nd
Draelati nhullius können, obwohl ſie die biſchöfliche ethe nicht be
itzen, Dimiſſoralien auch für höhere Weihen ausſtellen. (1 ſoll
der Kapitelvikar, ſowei überhaupt das Recht beſitzt, Dimiſſorien
ſolchen ausſtellen, die vom Biſcho

f zurückgewieſen worden ſind

Wer Dimiſſorien ausſtellen darf, kann auch ſe die Weihe
erteilen, vorausgeſetzt, daß die erforderliche Weihegewalt beſitzt
C  — 959) Dies kann bei Kapitelvitkaren, die zugleich Weihbiſchöfe

ſind, praktiſch ſein Dimiſſorien dürfen erſt ausgeſtellt werden, nach
Eem feſtgeſtellt iſt, daß die Weihekandidaten EN geſetzlichen An
forderungen entſprochen haben. Hat nach Ausſtellung der Dimiſ⸗
ſorien der Weihekandidat n einer fremden Diözeſe echs Monate,
beziehungsweiſe als oldat drei onate verbracht, ſo darf vor

Beibringung von Teſtimonialien nicht ordiniert werden.

Selbſtverſtändlich iſt 55* daß der Ordinator, m deſſen Diözeſe
der Weihekandidat nach erreichter Abertä ſechs, beziehungsweiſe
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drei Wimtcrte ſich aufgehalten hat, entſprechende Erkundigungen
einziehe (Can 960,

An kann dimittiert werden? An jeden Bifchof, der in
Einheit mit dem Apoſtoliſchen Stuhle teht Jedoch darf die Tdi
nation eines Kandidaten von einem Biſchof, der einem anderen Ritus
als der Kandidat angehört, Uuur mit Erlaubnis des Apoſtoliſchen
Stuhles geſchehen (can 961 IEe Dimiſſorien können zwar
Ausſteller oder ſeinem Nachfolger eingeſchränkt oder widerrufen
werden, verlieren Aber mit dem 544½½ oder Amtsverluſt nicht ihre
Wirtſamteit (ſind alſo gratiae factae) (CA.  — 963

Ordination von Regularen. Regularäbte, enn i ſelbſt
Prieſter und benedizierte Aebte ſind, können Untergebenen, die
wenigſtens die einfache Profeß abgelegt aben, Tonſur und
Minores erteilen. Exempte Regularen dürfen von einem Biſchof

auf Grund Dimiſſorialien des orgeſetzten (Superior
maior)! ordiniert werden Kandidaten, E erſt die einfache
Profeß abgelegt haben, können für D

onſur und Minores dimit
leLr werden Für die Mitglieder CL anderen religiöſen enoſſen
ſchaften gilt das gewöhnliche Ordinationsrecht.

Mit dieſer Aufſtellung wurde, im Grunde genommen, das
bisherige Recht erneuert bC- bedürfen einige Punkte noch einer
näheren Erklärung. E religiöſe Genoſſenſchaften ſind denn
exempt? ) CalI 615 ind die Regularen, das iſt die Mitglieder

religiöſen Genoſſenſchaften mit feierlichen Gelübden (vergleiche
Call 488) exempt.“) Ferner diejenigen, welche ſich eine Exemption
erwirkt haben Call 500, Demnach waren aOn ſich die Kongre
gationen dem gewöhnlichen Ordinationsrecht Unterſtellt. Tatſächlich
haben aber die meiſten Kongregationen im Laufe der Zeit Indulte
erhalten. Widerrufen Ird in CalI. 964, da 205  Udult, daß Vor—
geſetzte Kandidaten mit zeitlicher rofeß die Dimiſſorien für die
höheren Weihen geben dürfen. Was müſſen die Dimiſſorien de
Ordensoberen enthalten? Can 995 erklärt, daß mit den Dimiſſorien
auch bezeugt werden muß, daß der Kandidat die Ordensprofeß
abgelegt, dem Ordenshaus angehört (de amilia domus religiosae
SIDi subditae, alſo nicht etwa Ordensmitglieder, die ur vorüber⸗
gehend ann betreffenden Ordenshaus ſich aufhalten), daß die Studien
gehörig vollendet und auch die übrigen geſetzlichen Anforderungen
erfüllt ſind. —  — iſt nun Uunter dem alla de zure requisita ver
ſtehen? Da hie  0 eider kein Kanon zitiert iſt, Ird die luffaſſung
keine einheitliche ſein. Zunächſt en an CAII. 993, worin die

Superior maior iſt nach Call 488, 8, der Abt eines ſelbſtändigen
Kloſters, der Provinzial oder die iun der Gewalt ihm gleichſtehenden und
öheren Vorgeſetzten.

Ausgenommen ſind von der Exemption die religiöſen Frauenorden,
welche keinem männlichen Regularorden unterworfen ind Hier, ſich
um die Ordination handelt, iſt die Ausnahme gegenſtandslos
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Ordinationserforderniſſe der Weltkleriker ud der denſelben gleichgeſtellten Religioſen aufgeführt werden Tauf⸗ und Firmungszeugnis,beziehungsweiſe Zeugnis der letzten erhaltenen Weihe, Studien
5—

0

Ugniſſe, Zeugnis de Seminar⸗, beziehungsweiſ Kloſtervorſtandes,Teſtimoniales den Biſchöfen, u deren Diözeſ der Weihekandidatſich gewiſſe Zeit aufgehalten hat Doch ſagt Call 905, 2, ausdrücklich
Episcopus acceptis 118 Itteris dimissoriis Aliis testimonialibus itteris
11011 indiget. Alſo blieben praktiſch NUr die Nachweiſe ber Empfangder aufe und Firmung beim Kandidaten der Tonſur; Zeugnis der
erhaltenen T

onſur, beziehungsweiſe Weihe bei den übrigen Kandi—⸗
daten und Nachweis der zurückgelegten erforderlichen Studien und
falls Irregularitäten oder andere Weihehinderniſſe vorhanden ſind,Nachweis der Behebung derſelben. Hiezu kommt nach Call. 1001, 8 4,da Zeugnis ber die Weiheexerzitien.

In welchen Biſchof muß der Ordensobere den Weihekandidatendimittieren? Fo gilt das bisherige Recht Die Dimiſſion hat 9Eſchehen QAn Biſchof, Iu deſſen Diözeſ das Ordenshaus iegt,dem der Ordinand angehört (can 965) Wohl beachten iſt der
Schlußſatz (Ad (Ulus famiham pertine ordinandus). Befindet ſich
5 Beiſpiel ein Franziskaner der Tiroler Provinz ſtudienhalberin einem Kloſter der ſteiriſchen Provinz, ſo darf w  *  6  der vom Vor
geſetzten de  8 letzteren Kloſters die Dimiſſion ausgeſtellt, noch die
Dimiſſion an den Ordinarius 1061 des ſteiriſchen Kloſters erfolgen.D  e Ausnahmen Grundſatz, daß der Biſchof, in deſſen tözeſeda  — Kloſter legt, 3zur Ordination berufen iſt, leiben dieſelben, wie
Im bisherigen Recht Erlaubnis des zuſtändigen Biſchofs, daß ein
anderer die Weihe vornehme, Abweſenheit des Biſchofs, Ritus⸗
verſchiedenheit zwiſchen Ordinator und Ordinand, Vatanz de  2  2
biſchöflichen Stuhles Nichtvornahme der Weiheerteilung Ann N  chen geſetzlichen Weihetermine; jedoch 4  mu  —  —  en dieſe Tatbeſtändedurch ein authentiſches Dotument der biſchöflichen Kurie feſtgelegtſein. Die Kloſtervorſtände werden ermahnt, jegliche Art der Uni⸗
gehung des Weiherechtes de berufenen Biſchofs 3u meiden (Can 967)Der Weihekandidat. Die allgemeinen Erforderniſſe für den
Empfang der Weihe bleiben Urch 2 Kodex unberührt: ann⸗
liches Geſchlecht, Freiheit von Irregularitäten ud Weihehinderniſſen,Vorhandenſein der Geſetz verlangten Eigenſchaften (Can 9680
Wie Iun der En Kirche, ſoll auch heutzutage an weltgeiſtliche Kandi⸗—
aten eine Weihe UL Tteilt werden, W  un Bedürfnis oder Nuten
der Diözeſe dies verlang (Cav. 969) Ueberzählige Ordinationen,wie olche manchmal In romaniſchen Ländern vorkommen, oder
Ordinationen geiſtlicher Privatiers, die nicht dem Dienſte der Kircheſich widmen wollen, entſprechen alſo U dem kanoniſchene bisher kann der Biſchof oder Regu larobere (Supeérior maior)
GX informata COnhsçcientia die Ordination verweigern, wogegendem Zurückgewieſenen Returs an den Apoſtoliſchen Stuhl,
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hezehnudweie Generaloberen, en (Can 97⁰) Verboteniſt ES  V einen tauglichen Kandidaten vom geiſtlichen Stande abwendigmachen; mit kanoniſcher Strafe (Excommunicatio nemini TeéesSer-
Vata bedroht iſt jeglicher Zwang Eintritt min den geiſtlichenQn (Can 97¹ Die Weihekandidaten ſollen womöglichvon rüher Y  ügend IM Seminar Erzogen werden, wenigſtens dieZeit der theologiſch
die ausnahmsweiſ

Studien Im Seminar zubringen. Kandidaten,die Erlaubnis erhalten aben, außerhalb desSeminars leben, ſollen einem gewiſenhaften Prieſter zur Auf⸗ſicht überwieſen werden (Can 97² Tonf und die folgenden Weihenſollen UL ſolchen Kandidaten Tteilt werden, entſchloſſen ſindund Gewähr bieten, gute Prieſter 3u werden Will eimn Kandidat,der ereits eine Weihe Emp fangen hat, keine weiteren Weihen Vfangen, —727 darf ihn kein Zwang ausgeübt und ihm deshalbauch nicht außer ES liegen andere Gründe vor di Ausübungder empfangenen Weihen unterſagt werden (Cay 973, 1, 2 Esentſpricht leſe Anordnung der ereits herrſchenden Praxis. InCL Zeit flegte man allerdings mancheroTt Weihekandidaten,die ſich weigerten, weitere Weihen empfangen, mit Strafen dazuverhalten. Vgl 4, ist
iſt die Verfügung des de CII.

(Syn arthago 419) Wichtig973 Der Biſfchof muß o ſitivüberzeugt ſein von der Würdigkeit des Weihekandiaten (ex POsitivisargumentis moraliter Certus 81t de ius 1doneitate). Es enügalſo N daß nichts Nachteiliges geégen den eihekandidaten vorlegt, vielmehr muß derſelbe poſitive Beweiſe ſeiner Würdigkeitgegeben haben. Can. 974 ſtellt die Bedingungen einer erlaubtenOrdination, ſoweit der Ordinand Hi Betracht kommt, zuſammen:Empfang V Firmung, entſprechendes ſittliches Betragen, das vorgeſchriebene Alter, das nötige Wiſſen, fang der vorausgehendenWeihen, Einhaltung der Interſtitien und, 1hoferne ES ſich M höhereWeihen handelt, Vorhandenſein eines kanoniſchen Weihetitels.Es ſind dies keine Neuerungen, wo aber haben einige Punkte imRechte eine Modifikation erhalten. Firmungszeugniſſewird nan erſt dann beibringen können, wennbücher eführt werden  „ was
lerorts Firmungs⸗bisher nicht der Fall iſt Das ſittlicheVerhalten wird durch das CAII 993 vorgeſchriebene Zeugnis desSeminarvorſtandes und etaige andere Teſtimoniales nachzuweiſenſein Ueber das für Tonſu nd niedere Weihen erforderlicheIfinden ſich im Kodex keine direkten Angaben Indirekt iſt das Alteraber durch Call 976, , beſtimmt, in dem verfügt wird daß dieTonſur und umſotheologiſchen tu mehr die niederen eihen erſt nach Beginn der

nicht Vollendun
dien Tteilt werden ſollen. Das Subdiakonat ſolldes 24 das Diakonat nicht vor Vollendungdes 22 das Presbyterat nicht vor Vollendung des Lebens—jahres Tteilt erde Nach bisherigem Rechte ildete das be OInENnEe 2² beziehungsweiſe Lebensjahr die Unterſte Grenze.

16„Theol.⸗prakt Quartalſchrift.“ 11. 1918.
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Der Unterſchied iſt enn geringer, beträgt einen Tag In
Hinſicht auf die Vorbildung beſtimmt GdlIl 976, daß das Sub
diakonat erſt Qam Ende des dritten, das Diakonat nach Beginn des
vierten, das Presbyterat nach der erſten Hälfte des ierten theo
logiſchen Studienjahres Tteilt werden oll Theologi Privat⸗
ſtudien enügen nicht Vor jeder Weihe hat der Andida der
weltgeiſtliche wie der regulare) eimn Examen mit Rückſicht auf die

empfangende Weihe abzulegen. Die Kandidaten der höheren
Weihen müſſen dieſem E ſich einer Prüfung über einzelne
eoblogiſche Irattate unterziehen. Sache des Biſchofs iſt Es, Ieſe
Prüfung näher regeln (can 996) Zur Vornahme der Prüfung
iſt der für die ethe zuſtändige Biſchof berufen, doch kann bei
Ausſtellung einer Dimissio die Prüfung auch dem tatſächlich ordi⸗
nierenden Biſchof überlaſſen, welcher aber auch einen ereits
Geprüften nach ſeinem Ermeſſen einem Examen unterwerfen
kann (can. 997

Die 5

nterſtitien Nach der der ſollen die
einzelnen eihen nicht bloß in der entſprechenden Reihenfolge (non
Per saltum), ſondern auch n gewiſſen Zwiſchenräumen (Inter⸗
ſtitien) rteilt und Iu dieſer Zwi die erhaltene Weihegewalt
auch ausgeübt werden Schon das Tridentinum (23 de ref., CD 11
und 13) 0  E olche Zwiſchenräume feſtgeſtellt, die Abkürzung aber
den Biſchöfen Überlaſſen Auch das EUuE ech bewegt ſich In dieſen
Bahnen, jedoch ergibt ich Aaus der Vergleichung einzelner Kanones
Eem gewiſſes Minimum der Interſtitien. Zwiſchen Tonſur und
Oſtiariat und den einzelnen niederen Weihen ſollen Interſtitien
eingeſchoben werden, jedoch ird deren ixierung dem Bi
anheimgeſtellt. Jedenfalls dürfen aber Tonſur und eine niedere
El oder mehrere niedere eihen nicht einem und demſelben
Tag erteilt werden iſchen Akolythat und Subdiakonat ſoll em
Jahr, zwiſchen den einzelnen höheren Weihen wenigſtens em Zeit⸗

von drei Monaten liegen. Not oder Nutzen der Kirche (neces-
Sitas aut Utilitas ecclesiae) geſtatten dem Biſchof, eine Abkürzung
vorzunehmen (can 9  .  8, 2 Wie eit kann dieſe Verkürzung
der Interſtitien gehen? des zitierten Kanons verbietet abge

Minores und Subdiakonat oder mehrere höhere eihenehen von einer beſonderen Ermächtigung des Apoſtoliſchen Stuhles
einem Tage erteilen. Hiemit ſcheint die bisher in vielen Diözeſen
gebräuchliche Praxis, die höheren eihen mit Intervallen von 16
einem Ta  9 erteilen, auch ferner möglich ſein. Dieſer Auf
aſſung 11 aber eine Vorſchrift ber die Weiheexerzitien en
Can 1001, , beſtimmt nämlich, daß die Kandidaten der Tonſur
und Minores wenigſtens dreitägige, die Kandidaten der höheren
Weihen wenigſtens ſechstägige Exerzitien machen haben. Nur

Eenn innerhalb eines Halbjahres mehrere höhere Weihen Iteilt werden,
da vo dem Diakonat eine Kürzung der Exerzitien auf drei Tage at
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nden Daratts ergibt ſich bei ähuſtinſter Auslegung Vor Empfang von
Tonſur und Minores, die aber verſchiedenen Togen erteilen
ſind, dreitägige Exerzitien. Vor Empfang des Ubdiakonates ſechs
vor dem Diakonat drei, vor dem Presbyteriat ſechs volle Tage Exer
zitien. Darnach wäre Im günſtigſten Falle, da die Weihetage nicht
in die Exerzitien einzurechnen ſind, die Erteilung der höheren Weiheninnerhalb Tagen zuläſſig, beziehungsweiſe müßten ſeit der letztenniederen ethe Tage verſtrichen ſein nd würden die bezeich⸗
neten Exerzitientermine die Interſtitien darſtellen. Indulte werden
emnli auch von dieſer Verfügung Ausnahmen gewähren.Der Ordinationstitel Die Lehre vom Ordinationstitel erhältkeine weſentliche Aenderung. Als Ordinationstitel für Weltkleriker
werden aufgeführt (can ff.) titubas beneficii, und in deſſen

rmanglung itulus patrimonii aut pensionis, 10 auch der titulus
servitii. beziehungsweiſe m Ländern, welche der Propaganda Unter⸗
ſtehen, titulus missionis. Für die Regularen mit feierlichen Gelübden
bleiht wie bisher der Itulus Professionis religiosae SEU pbaupertatis,für die Religioſen lit dauernden einfachen Gelübden der itulus
EhnSae (COmmunis 8SEeu Congregationis (can 98²) Auffallend iſt
Es, daß als der regelmäßige —ẽᷓ——

*

itel der Itulus beneficii hingeſtewird, obwohl gerade heutzutage nuL äußerſt ſelten die Weihe eines
Kandidaten auf Eem Bene izium hin erfolgt, ſpäter nachJahren der anfängliche Titel durch den Itulus heneficii erſetzt irdAuch die Ordination auf eigenes Vermögen, beziehungsweiſe aufeinen Rentenbezug (Patrimonii SE pensionis) gehört heutzutageden Ausnahmen; daher verbleibt nur der titulus Servitii 8Sen
Mmissionis, das heißt die Annahme, daß der Kleriker I Dienſte der
Diözeſe, beziehungsweiſe der Iſſton ein Auskommen finden Erde
Dem Wortlaute des Cdll. 981 nach bedarf der Biſchof gar keines
Indultes, auf den Itulus Servitii hin ordinieren dürfen; die
Tatſache, daß die anderen aufgeführten Titel nicht vorhanden ſind,genügt Zum Begriff des Itulus Servitii SEU missionis gehört aber
auch der Eid des Weihekandidaten, auernd Uunter der Autorität des
Ordinarius der Diözeſe, beziehungsweiſe der Miſſion, dienen 3wollen Nicht erwähnt ird der Itulus IIensae Für den Kenner
de kanoniſchen Rechtes iſt dies N Auffallendes; denn einerſeitsfindet ſich dieſer Titel doch Aur partikularrechtlich, hauptſächlich m
Oeſterreich und dem eu  en Reiche, anderſeits verhielt ſich das
kanoniſche Recht beſonders der neiſt beigefügten Verklauſu⸗lierungen dagegen mehr ablehnend (ygl. Haring, K 157) Iſt
nun m Zukunft der titulus lSAaE als ungenügender Ordinations-—
titel anzuſehen? oretiſch vielleicht 10, praktiſch aber Ein Der
Biſchof mu die Kandidaten auf den Itulus Servitii ordinieren.
Dieſer ſich problematiſche Titel erhält aber durch den itulus
Iensae eine gewiſſe Stärkung, indem gerade für den Fall, daß der
Kleriker im Diözeſandienſt unverſchuldeterweiſe den Unterhalt nicht

16*
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findet, der Tiſchtitel mn tritt. Im übrigen getten die bisherigen
Beſtimmungen über den Ordinationstitel (can 98⁰0) Der Biſchof,
der ohne apoſtoliſches Indult wiſſentlich ohne Titel einen Unter

iert, muß im Bedarfsfalle für den Unterhalt des rdigebenen ordini
nierten aufkommen und geht dieſe Pflicht auch auf die Nachfolger
des Biſchofs ber Ein Vertrag, in welchem der Ordinand in dieſem
5  Qalle erklärt, Ordinator niemals eine Suſtentation 3u ver⸗

langen, ſt ungültig. Hinſichtlich des Ordinationstitels der Religioſen
ſei noch bemerkt, daß auf den itulus professionis religiosae wie
bisher UL Kandidaten ordiniert werden dürfen, E die feierliche
Profeß ereits abgelegt aben, desgleichen auf den tulus MensaG

6Oommunis nur jene Kongregationsmitglieder, welche die dauernde
einfache Profeß gemacht en Die übrigen Religioſen, ſo beſtimmt

GCQ  — 98², 3, unterſtehen auch hinſichtlich des Ordinationstitels
dem E der Säkularkleriker. Praktiſch wird aber die Durch
führung dieſer Beſtimmung chwer ſein. Auf welchen Iite hin ſoll
emn Mitglied einer Kongregation, die nuLr zeitliche Gelübde hat,
ordiniert werden? mn Benefizium kann das Mitglied der Kongre—
gation nich antreten, eigenes Vermögen ird regelmäßig gleich
alls fehlen Auf den Diözeſandienſt kann der Kandidat auch nicht
ordiniert werden Hiemit ind aber die Ordinationstitel der Welt
kleriker erſchö Vielleicht wird m einem ſolchen durch ein

(Fortſetzung folgt.)päpſtliches Judult die Schwierigkeit gelö

Der Aufbau der römiſchen Meßliturgie.“
Von Abt Laurentius Zeller in Seckau

Das große „Du ſo den Herrn, deinen Gott anbeten“
(Mt 4, ogl eut 2 ff.) ſtellt em Naturgeſetz dar, welches
in der Darbringung des Opfers eine vollkommenſte Erfüllung findet.
Durch die Erhebung des Menſchen u die übernatürliche Ordnung
der na —.

ſt dieſes Gebot nicht aufgehoben, wohl aber durch den
Sündenfall unſerer Stammeltern auf eine Grundlage geſtellt
worden. Der mit der Sünde belaſtete Menſch kann ott keine An
etung, kein El darbringen, wenn E nicht Uhne leiſtet
für das ſeinem Schöpfer und Herrn angetane Unrecht. Dieſe Sühne
konnte nur der menſchgewordene Sohn Gottes eiſten und hat ſie
geleiſtet durch das blutige C ſeine Lebens Am Baume des
Kreuzes edes Opfer, das der Menſch im Zuſtan der gefallenen,
durch Chriſtus erlöſten atur ott darbringen kann, chließt daher
notwendig eine Beziehung zum Kreuzesopfer enn Die En des
Alten Bundes enn Bekenntnis Glaubens N den kommen⸗—

Die Abhandlung bietet Im weſentlichen unen Vortrag, den der
Verfaſſer MI 12 März 1917 In der philoſophiſch⸗-theologiſchen Sektion der
Leo⸗Geſellſchaft Iun Wien gehalten hat


